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»In the storm of Revolution with one blow full 
citizen rights have fallen into our lap«, infor-
mierte Marie Stritt im Frühjahr 1919 die inter-
nationalen Feministinnen.1 Nachdem die deut-
sche Frauenbewegung sich Jahrzehnte für die 
Erreichung des Frauenwahlrechts eingesetzt 
hatte, und es ihr schließlich 1918 unter hohen 
Kosten verbunden mit einem Krieg und einer 
Revolution zugestanden worden war, fand sie 
sich plötzlich gleichzeitig in Hochstimmung 
und in einer Form von Identitätskrise.2 Auf 
der ersten Nachkriegsgeneralversammlung 
des Bundes deutscher Frauenvereine (BDF) 
im Jahr 1919 musste daher diskutiert werden, 
ob die Ziele der Frauenbewegung mit der Er-
reichung des Frauenwahlrechts und den neuen 
Gleichheitsbestimmungen der Weimarer Ver-
fassung nicht bereits erreicht seien und man 
sich deshalb möglicherweise auflösen sollte.3

Schnell aber wurde deutlich, dass keines-
wegs alle Kämpfe um gleiche Rechte gewon-
nen worden waren. Frauen waren ökonomisch 
nicht gleichgestellt, sie mussten überdies im 
Zuge der Demobilisierung des Heeres die 
meisten ihrer Arbeitsplätze wieder aufgeben, 
sie waren noch nicht zu allen Berufen zuge-
lassen worden und weder im Strafrecht, noch 
im Staatsangehörigkeitsrecht, noch im Bürger-
lichen Recht gleichgestellt. Insbesondere die 
zuletzt erwähnte Problemstellung suchte die 
Frauenbewegung seit den 1870er Jahren zu lö-
sen. Ziel war eine Familienrechtsreform, die die 
Benachteiligung der verheirateten Frau im Bür-
gerlichen Gesetzbuch (BGB) beenden sollte. 
Diese Reform war besonders dringlich, nach-
dem die Weimarer Verfassung in Artikel 109 
die ›grundsätzliche‹ Gleichberechtigung der 
Frau und in Artikel 119 die Gleichheit beider 
Geschlechter in der Ehe ausdrücklich bestimm-
te. Eine Reform des Familienrechts wie auch 
eine Reihe von anderen Konkretisierungen der 
Gleichheitsvorgaben der Verfassung, die hier 
unter den Begriff ›citizenship‹-Rechte gefasst 
werden sollen, standen jedoch weiter aus. Das 

›citizenship‹-Konzept ist von Wissenschaftle-
rinnen wie Ruth Lister und Kathleen Canning, 
oft ausgehend von den Reflexionen Thomas 
H. Marshalls, in den letzten Jahren ausführlich 
diskutiert worden.4 Das englische Wort ›citi-
zenship‹ geht dabei über die deutschen Begrif-
fe ›Staatsbürgerschaft‹ oder gar ›Staatsange-
hörigkeit‹ weit hinaus und soll die tatsächliche 
oder gefühlte Teilhabe oder Zugehörigkeit zu 
einer Gesellschaft oder Gemeinschaft ausdrü-
cken. Die staatsbürgerliche Erziehung der Erst-
wählerinnen auf der einen Seite und die kon-
krete Durchsetzung voller ›citizenship‹-Rechte 
neben dem bereits erlangten Wahlrecht auf 
der anderen Seite wurden so zu den wichtigs-
ten Arbeitsfeldern der Frauenbewegung in der 
Weimarer Zeit.

Die Frauenbewegung war also keineswegs 
überflüssig geworden. Sie passte ihre Organi-
sationen aber den erreichten Zielen an. Ver-
eine wie der Deutsche Reichsverband für 
Frauenstimmrecht wurden aufgelöst, andere 
wurden umbenannt, zum Beispiel der Allge-
meine Deutsche Frauenverein (ADF), der sich 
ab 1920 Deutscher Staatsbürgerinnenverband 
nannte, und wieder andere definierten ihre 
Vereinszwecke neu. Im BDF wurden manche 
Strukturen verändert und ein neuer Vorstand 
gewählt. Die jahrelange Vorsitzende Gertrud 
Bäumer (1873-1954), die das Bild des BDF 
lange geprägt hatte, wurde durch Marianne 
Weber (1870-1954) und diese schließlich 
durch Emma Ender (1875-1954) abgelöst. In-
haltlich wandte man sich nun entschlossen dem 
Kampf um gleiche Rechte für Frauen unter den 
geänderten Vorbedingungen zu.

Das Frauenwahlrecht per se erwies sich 
schnell als zweischneidiges Schwert. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Frauen das erste 
Mal wählten und nach Auffassung vieler in und 
außerhalb der Frauenbewegung dazu noch nicht 
die notwendige Erziehung besaßen, lief die 
Schulung von Frauen durch die Frauenbewe-
gung für die ersten Wahlen an. Tatsächlich wa-
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ren aber die (zumeist ungeschulten) deutschen 
Frauen bei ihrer ersten Wahl zu knapp 90%, 
in Hamburg fast zu 96%, zur Wahl gegangen.5 
Aber ihre Stimmen führten nicht zu der Ver-
schiebung im politischen Parteienspektrum, die 
man sich in der Frauenbewegung erhofft hatte. 
Insbesondere wählten Frauen nicht zwingend 
diejenigen Vertreter und Vertreterinnen, die 
sich den Kampf um gleiche Rechte für Frauen 
auf die Fahne geschrieben hatten.6 So gab es 
eine erste Ernüchterung über das Wahlverhal-
ten der deutschen Frauen sowie die mangeln-
de Bereitschaft der männlichen Parteivertreter, 
Frauen in gleichem Maße auf Listenplätze zu 
setzen und in die Politik zu integrieren.7

Im BDF machte sich nach den großen Er-
wartungen gleich am Anfang der Republik eine 
Form von ›Baby Blues‹ breit, dem Camilla Jel-
linek den Namen »Der graue Alltag des Frau-
enstimmrechts« gab.8 Nachdem sich das aktive 
Wahlverhalten der Frauen zu diesem Zeitpunkt 
kaum ändern ließ, setzte die Frauenbewegung 
verstärkt auf das passive Wahlrecht der Frauen. 
Es waren 37 Frauen in das erste deutsche demo-
kratische Parlament gewählt worden; nicht so 
viel wie gehofft, aber im internationalen Ver-
gleich, wie sehr wohl ein bisschen triumphie-
rend in der deutschen Frauenpresse angemerkt 
wurde, eine sehr hohe Anzahl. Der BDF hoff-
te, mit diesen Frauen insbesondere bei Fragen 
zu den Themen Frauen und Kinder parteiüber-
greifend arbeiten zu können. Aber auch diese 
Erwartung, an die sich nach Bäumers Vorstel-
lungen sogar eine Neuorganisation des Bundes 

Organisierte Juristinnen 
des DJV: v. li. n. re. 
Margarete Berent, 
Marie Munk und 
Marie Raschke

»zu einer Körperschaft […], die die politischen 
Fraueninteressen gemeinsam durcharbeitet 
und den Volksvertretungen nahebringt«, an-
schließen sollte, erwies sich schnell als illuso-
risch.9 Nach Beschluss des engeren Vorstands 
sollten Sektionen und Beiräte geschaffen wer-
den, die sich aus den weiblichen Abgeordneten 
rekrutierten. Auch ein parlamentarischer Beirat 
war geplant, um eine über Parteigrenzen hin-
weg reichende Politik zu organisieren.10 Diese 
Ideen erwiesen sich aber in der Realität der Ar-
beit des Parlaments angesichts des herrschen-
den Fraktionszwangs und der verschiedenen 
Weltanschauungen der Parteien eher als die 
Ausnahme und nicht als die Regel, und konn-
ten so auch im BDF nicht umgesetzt werden. 

Auch hier war der Alltag des Stimmrechts erst 
einmal grau.

Eine der wenigen Ausnahmen vom Grau 
des Alltags des passiven Stimmrechts bildete 
nach einigen anfänglichen parteiübergreifen-
den Zusammenarbeiten der weiblichen Parla-
mentarierinnen11 der Zusammenschluss aller 
weiblichen Abgeordneten im sogenannten An-
trag »Frau Agnes und Genossinnen« im De-
zember 1920. Er wird im Folgenden als Teil 
des Kampfes um die Zulassung von Frauen zu 
den juristischen Berufen und damit als Reali-
sierung eines ›citizenship‹-Rechts untersucht. 
Denn bei den Bemühungen um Zulassung von 
Frauen zu den juristischen Berufen und Ämtern 
handelt es sich um einen der wenigen erfolg-
reichen Versuche der Frauenbewegung in der 
Weimarer Zeit, die Gleichheitsvorgaben der 
Verfassung umzusetzen und den Graben, der 
sich zwischen der Verfassung und der Rechts-
wirklichkeit aufgetan hatte, zu schließen. An-
hand dieses Fallbeispiels soll auch gezeigt wer-
den, wie die Frauenbewegung das neue Frauen-
stimmrecht nutzte, um ihr Anliegen in das Par-
lament zu bringen und es durchzusetzen und 
wie sehr sich die Arbeit der Frauenbewegung 
in der Weimarer Republik professionalisierte.

Die Öffnung der juristischen Berufe 
für Frauen

Als sich um 1900 einzelne Tore der deutschen 
Universitäten für Frauen öffneten, war bereits 
abzusehen, dass der Kampf der Juristinnen 

um Berufszulassung auf Widerstand stoßen 
würde.12 Der späte Zugang von Frauen zu den 
Universitäten in Preußen zum Wintersemester 
1908/09 war unter anderem den Überlegungen 
der Regierung geschuldet, ob man tatsächlich 
Frauen an den juristischen Fakultäten zulassen 
wolle, weil man sich Frauen im öffentlichen 
Dienst und als Richterinnen nicht vorstellen 
konnte. Die Lösung wurde dahingehend gefun-
den, dass Frauen zwar Jura studieren konnten, 
aber nicht an den juristischen Staatsexamina 
teilnehmen durften und damit keine juristi-
schen Berufe ergreifen konnten.13

Im Jahr 1914 schlossen sich deshalb die bis-
her in Deutschland studierten Juristinnen unter 
dem Vorsitz von Marie Raschke (1850-1935) 
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»Unsere Zulassung zu 

den Staatsprüfungen 

und zu den Staats- und 

Gemeindeämtern ist 

keine bloße Damen

frage, sondern genau 

so wie die Frage der 

Approbation der 

Ärztinnen eine Frauen

frage im wahrsten 

Sinne des Wortes.«

Weibliche Studie-

rende der Rechte 

an der Universität 

Leipzig, März 1919

und späterer Führung von Margarete Meseritz 
(später Mühsam-Edelheim) (1891-1975), Mar-
garete Berent (1887-1965) und Marie Munk 
(1885-1978) zusammen und gründeten als ei-
nen der ersten akademischen Berufsverbände in 
Deutschland den Deutschen Juristinnen-Verein 
(DJV), um erstens die Zulassung zu den juristi-
schen Berufen und zweitens gleiche Rechte für 
Frauen vor allem im Familienrecht zu erkämp-
fen.14 Nachdem das Experiment Raschkes, eine 
Frauenbank zu gründen, mit einem Konkurs 
endete und sich »die älteren Jahrgänge gar 
nicht bewährt« hatten, einigte man sich darauf, 
dass die jüngeren Juristinnen den Vorsitz des 
Vereins übernehmen sollten, »um einen fri-
schen Zug in die Vereinigung zu bringen und 
die Standesinteressen zu fördern«.15 Der DJV 
war ab 1916 auch Mitglied des BDF und ent-
wickelte sich zur inoffiziellen Rechtsabteilung 
des Bundes. Gerade Marie Munk und Marga-
rete Berent schrieben in der Zeit der Weima-
rer Republik fast alle Eingaben, Petitionen und 
Vorschläge, die der BDF in Rechtsfragen vor-
legte, angefangen von Vorschlägen zur Straf-
rechtsreform, zur Nationalität von verheirateten 
Frauen, der Reform des Gerichtsverfassungsge-
setz (GVG), aber vor allem zu der Reform des 
Familienrechts.16 Der BDF wiederum unter-
stützte im Gegenzug den Kampf der Juristinnen 
um Zulassung zu den juristischen Berufen.

Von Einzelanträgen und Petitionen zum 
Wahlrecht

Die Juristinnen hatten vor 1918 ihre Strategie 
darauf ausgerichtet, dass einzelne Kandidatin-
nen immer wieder bei den Justizverwaltungen 
der Länder um Zulassung zu den juristischen 
Staatsexamina nachsuchten. Gleichzeitig sand-
te der Verein Petitionen an Regierungen und 
Parlamente, die argumentierten, dass keiner 
der Gesetzestexte explizit Frauen von den ju-
ristischen Staatsexamina ausschloss. Vielmehr 
handle es sich lediglich um eine zu hinterfra-
gende Interpretation, dass mit den einschlägi-
gen Gesetzen nur Männer gemeint seien. Argu-
mentiert wurde auch mit fehlender beruflicher 
Chancengleichheit im Vergleich zu anderen 
Akademikerinnen. Darüber hinaus machten die 
Juristinnen geltend, dass es Frauen in der Jus-
tiz bedürfe, um Gerechtigkeit für Frauen vor 
Gericht zu erzielen. Frauen könnten überdies 
gegenüber Juristinnen ehrlicher sein als gegen-
über männlichen Anwälten, die die Seelennöte 
einer Frau nicht verstünden. Alle Gesuche blie-
ben jedoch erfolglos.17

Nach 1918 änderte sich mit der Erteilung 
des Stimmrechts die rechtliche Ausgangslage. 
Denn nicht nur in der Frage der Frauen als 
Berufsjuristinnen auch in Fragen von Frauen 
als Schöffen und Geschworenen sowie gerade 
beim Zulassungsverbot von Frauen bei Ge-
werbe- und Kaufmannsgerichten war im Zu-
sammenhang mit der Auslegung des Gerichts-
verfassunggesetzes (GVG) vor allem auch mit 

dem Ausschluss der Frauen vom Wahlrecht 
begründet worden. Dass nur Mitglieder des 
männlichen Geschlechts das allgemeine Wahl-
recht besaßen, war über die Jahre zu einem 
wichtigen und unumstößlichen Grundsatz des 
Verwaltungs- und Verfassungsrechts gewor-
den. Gerade die Juristin erschien sowohl den 
Gegnern als auch den Befürwortern als mög-
liche Vorstufe zu vollen gleichen Rechten für 
Frauen, wie Auguste Schmidt 1900 schrieb: 
»Die Juristin ist die notwendige Vorstufe für 
das Eindringen der Frauen in das gemeindliche 
und staatliche Leben.«18 Und so eröffnete das 
Wahlrecht für die Juristinnen und die Frauen-
bewegung neue Argumentations- sowie Hand-
lungsmöglichkeiten. Die Frauenbewegung war 
nicht mehr wie im Kaiserreich auf rechtsmit-
tellose Petitionen angewiesen, sondern konnte 
Belange über den parlamentarischen Petitions-
ausschuss unmittelbar sowie über die weibli-
chen Abgeordneten mittelbar in den Reichstag 
und damit in die parlamentarische Beratung 
einbringen. Diese beiden Aktionsformen mit 
direkter Einflussnahme im Parlament bevor-
zugten in den Jahren der Weimarer Republik 
DJV und BDF, ohne allerdings die bisherigen 
Arbeitsformen aufzugeben.

Der DJV nahm seine Tätigkeit in dieser 
Sache nach Kriegsende im Juni 1918 mit einer 
Eingabe an den Reichstag wieder auf. Im Juli 
schloss sich der BDF mit einer gleichlauten-
den Eingabe an,19 während gleichzeitig weiter 
individuelle Anträge der Juristinnen auf Zu-
lassung bei den einzelnen Justizverwaltungen 
eingingen. Der BDF druckte für seine Mitglie-
der ein Flugblatt, das darüber aufklären sollte, 
warum die Frage der Juristinnen für Frauen von 
so großer Bedeutung sei.20 Man argumentierte, 
dass die Justiz das Spektrum des ganzen Volkes 
wiedergeben müsse und nicht nur von Männern 
ausgeübt werden dürfe. Im März 1919 wandte 
der DJV sich mit einer Eingabe um Zulassung 
zu den juristischen Staatsexamina an das preu-
ßische Justizministerium.21 Zeitgleich erreichte 
den Petitionsausschuss der Volkskammer der 
Republik Sachsen sowie das Gesamtministerium 
des Freistaats ein Novum: eine Sammelpetition 
von Jurastudentinnen der Leipziger Universität 
um Zulassung zu den juristischen Prüfungen. 
Sie argumentierten, dass die fehlende Erlaubnis 
im Widerspruch mit der »Zeitströmung«, stehe, 
»die auf Gleichberechtigung der Geschlechter 
hindrängt und in der Erteilung des aktiven und 
passiven Wahlrechts an die Frauen ihren deutli-
chen Ausdruck gefunden hat«.22

Das Reichsjustizministerium realisierte 
zunehmend, dass sich die bisherige Handha-
bung der Situation nicht halten lassen wür-
de und befragte die Länder, wie sie die Frage 
sähen. Preußen eröffnete unerwartet das erste 
Staatsexamen für Frauen, danach öffneten all-
mählich sämtliche deutsche Bundesstaaten die 
Zulassung von Frauen zur ersten juristischen 
Prüfung, nur Bayern nahm einen anderen Weg. 

Bild S. 93:  
Flugblatt des BDF
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Marie-Elisabeth 
Lüders, um 1920

Es verschloss Frauen die Zulassung nun, nach-
dem es zuvor Frauen die Ablegung des ersten 
Staatsexamens sowie des informellen Vorbe-
reitungsdienstes gestattet hatte.23 Grundsätzlich 
waren sich aber die Justizverwaltungen sowie 
die ebenfalls befragten juristischen Berufsorga-
nisationen einig, dass man Frauen als Rechts-
anwälte sich zur Not noch vorstellen könne, als 
Richterinnen jedoch auf keinen Fall.

Die Implikationen der Weimarer 
Verfassung auf die Debatte um die 
Zulassung von Frauen zu den juristischen 
Berufen

Mit der Proklamation der Weimarer Verfassung 
am 11.  August 1919 änderte sich die Rechts-
situation erneut.24 Zwar waren die unmittel-
baren Auswirkungen der Reichsverfassung 
nach der herrschenden juristischen Auffassung 
auf die bestehende Rechtslage gering, weil 

aus den Gleichheitsgrundsätzen der Reichs-
verfassung vorerst nicht die Folgerung gezo-
gen wurde, dass damit gleichzeitig alle diese 
Grundsätze verletzenden Gesetze unanwend-
bar geworden seien.25 Dennoch boten die neu-
en Gleichheitsgrundsätze gemeinsam mit dem 
Wahlrecht eine Argumentationsgrundlage für 
Zulassungsbefürworter, nunmehr auch das Re-
ferendariat sowie das Zweite Juristische Staats-
examen zu öffnen. Das waren Argumente, die 
von den Zulassungsgegnern zunehmend weni-
ger ignoriert werden konnten.

Der DJV griff die neue Rechtssituation auf. 
Mitte November 1919 wandte sich der Verein 
mit der Bitte an das Reichsjustizministerium, 
»die Justizministerien der Länder dahin an­
zuweisen, dass Frauen zum Vorbereitungs­
dienst und zu den Staatsprüfungen zuzulassen 
sind«. Denn die »Reichsverfassung stellt in 
Art. 109 den Grundsatz auf, dass Männer und 
Frauen die gleichen staatsbürgerlichen Rech­
te haben, und Art.  128 bestimmt besonders 
für die öffentlichen Ämter die Zulassung aller 
Staatsbürger ohne Unterschied nach Maßga­
be der Gesetze; das Gerichtsverfassungsgesetz 
enthält kein Verbot der Zulassung von Frau­

en zu den Staatsprüfungen und zum Vorberei­
tungsdienst«.26 Man bat deshalb um eine Ände-
rung der Vorschriften des GVGs dahingehend, 
dass für den § 2 ein Zusatz verfasst werde, nach 
dem auch Frauen zum Vorbereitungsdienst und 
zu den Staatsprüfungen zuzulassen seien.

Bei einer Sitzung im Reichsjustizminis-
terium im November 1919 wurde diese Fra-
ge gemeinsam von Vertretern von Reich und 
Ländern erörtert. Man war sich einig darüber, 
dass durch Art. 109 der Reichsverfassung die-
ser Zustand nicht unmittelbar geändert wor-
den sei. Zweifelhaft blieb, ob dieser aber eine 
Gesetzesänderung notwendig mache. Der 
überwiegende Teil der Anwesenden war der 
Ansicht, dass eine Gesetzesänderung nicht 
vorzunehmen sei, weil die »programmatische 
Vorschrift des Art.  109 der Reichsverfassung 
bei ihrer Ausführung auf Schwierigkeiten stößt, 
die in der besonderen Beschaffenheit der weib­
lichen Natur liegen«. Hier wurde das Problem 
der nur »grundsätzlichen« Gleichberechtigung 
des Art. 109 WRV deutlich; Unterschiede wa-
ren dann gerechtfertigt, wenn die verschiedene 
Natur von Frauen und Männern diese rechtfer-
tigten.27 Zulassungsgegner kramten nun also 
alle Argumente hervor, wonach Frauen auf-
grund ihrer physischen und psychischen Kon-
dition nicht in der Lage seien, in den juristi-
schen Berufen zu arbeiten. Nicht überraschend 
kamen deshalb sowohl der Deutsche Richter-
bund wie auch der Deutsche Anwaltsverein zu 
dem Ergebnis, dass »Frauen ihrer Natur nach 
zu jeden Berufsarten, die strengste Sachlich­
keit, Unbestechlichkeit des Urteils, Ruhe und 
Besonnenheit erfordern, nicht befähigt sind«.28 
Derart gesehen gab es keine offenen Konflikte 
mit der Verfassung.

In der Folge handhabte jedes Land die Zu-
lassung zu den Staatsprüfungen sowie die in-
formelle Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
anders, wie Marie-Elisabeth Lüders (1878-
1966) es in einer Reichstagsrede 1921 beton-
te: »Also gesetzestextliche Hindernisse liegen 
nicht vor, abgesehen von dieser Argumenta­
tion, und nur auf diese stützt sich die commu­
nis opinio, daß die Frauen zum Berufsrich­
tertum nicht zuzulassen seien. Diese Ausle­
gung – mehr ist es nicht – hat zu einem völlig 
unhaltbaren Zustand geführt. Es ist den Frau­
en gestattet, Jura zu studieren, das Referendar­
examen zu machen, außer in Baden wurden sie 
bisher aber nicht zu Referendaren ernannt; den 
ordnungsmäßigen Vorbereitungsdienst dürfen 
sie auch nicht zurücklegen. Die Lösung dieser 
Frage scheitert an einem negativen K o m p e ­
t e n z k o n f l i k t  – bekanntlich dem schlimms­
ten, was es gibt – zwischen Reich und Ländern. 
Bei jedem Antrag auf Zulassung, der gestellt 
wird, sagt immer abwechselnd der eine und 
dann der andere: es tut uns herzlich leid, wir 
wollen furchtbar gern, aber wir können nicht. 
Hier ist Reichskompetenz – rufen die Länder! – 
Hier Landeskompetenz – ruft das Reich.«29
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»Erst, wenn unter den 

Richtern das weibliche 

Element nicht fehlt, 

dürfen die Frauen 

hoffen, ihr unverkürz-

tes Recht zu erhalten. 

Mit schmerzlichem 

Bedauern habe ich 

aus den richterlichen 

Urteilen ersehen, daß 

die Frauen oft schwerer 

verurteilt werden als die 

Männer. Ich beklagte 

mich kürzlich bei einem 

klugen Richter darüber 

und er sagte: ›Bei den 

Frauen sind derartige 

Verbrechen aber auch 

viel verabscheuens-

würdiger. Sie sollten 

sich durch ihr feineres 

Gefühl viel stärker vor 

jedem Verbrechen zu-

rückgehalten werden!‹ 

Ja, das feine Gefühl! 

Im Staate werden sie 

als Menschen zweiter 

Klasse behandelt und 

vor Gericht fordert man 

edle Empfindungen, 

höheres Menschen-

tum von ihnen!«

Auguste Schmidt, 1900

Der DJV hatte als Ausweg aus dem offen-
bar unlösbaren Kompetenzkonflikt zwischen 
Reich und Ländern, die sich gegenseitig für 
unzuständig erklärten, eine neue Taktik be-
schlossen: Sowohl auf dem Verwaltungsweg 
bei den Landesjustizverwaltungen als auch bei 
dem Reichsjustizministerium forderte er eine 
zumindest einheitliche Behandlung der Juris-
tinnen im Reich. In einer Eingabe von Januar 
1920 argumentierten DJV, BDF, der Verband 
Akademischer Frauenvereine, der Verband der 
Studentinnenvereine, der Verein Frauenbil-
dung  – Frauenstudium sowie alle konfessio-
nellen Frauenvereine gemeinsam dahingehend, 
dass die Juristinnen zumindest überall gleiche 
Bedingungen haben müssten.30 Die Sache der 
Juristinnen hatte in einem seltenen Moment der 
Einigkeit fast das gesamte Spektrum der deut-
schen Frauenbewegung zusammen gebracht!31 

Und nicht nur das, auch im Reichstag führ-
te die Frage der Zulassung der Juristinnen zu 
den Berufen zu einer fraktionsübergreifenden 
Zusammenarbeit aller Parlamentarierinnen, so 
wie es sich Gertrud Bäumer erträumt hatte. Ein 
interfraktioneller Frauenantrag der sozialdemo-
kratischen Abgeordneten Lore Agnes und Ge-
nossinnen und ein sozialdemokratischer Antrag 
von Gustav Radbruch und Genossen standen 
in der Sache der Juristinnen zur Debatte.32 Bei 
dem Antrag »Frau Agnes und Genossinnen« 
handelt es sich um einen weiteren seltenen Mo-
ment in der Geschichte der Frauenbewegung in 
der Weimarer Zeit. Dass sich alle weiblichen 
Abgeordneten nach 1919 zusammentaten und 
ihr Anliegen durchsetzten, kam vor dem Hin-
tergrund der unterschiedlichen Weltanschau-
ungen und dem Fraktionszwang sehr selten 
vor. Von männlichen Beobachtern wurde der 
Antrag nicht unbedingt als Zeichen einer de-
mokratischen Arbeitsweise bewertet.33 Reichs-
justizminister Rudolf Heinze (1865-1928), kein 
Freund der Frauen, hielt die Zulassung von 
Frauen für eine zu »grundlegende Umstürzung 
unseres Rechtslebens« und vertagte.34

Parallel zum Antrag »Frau Agnes und Ge-
nossinnen« im Reichstag, so fasste der DJV 
in einem Rundschreiben an seine Mitglieder 
im Februar 1921 zusammen, war der »verfas­
sungsgebenden preußischen Landesversamm­
lung […] unsere Forderung, zum Vorberei­
tungsdienst und zweiten Examen zugelassen zu 
werden, durch den demokratischen Antrag Dr. 
Friedberg u. Gen. unterbreitet worden«.35 Die 
Formulierung macht deutlich, dass diese For-
derungen vom DJV lanciert über die Deutsche 
Demokratische Partei (DDP) direkt in das Par-
lament eingebracht worden waren. Er wurde 
dort zur Beratung dem Rechtsausschuss über-
wiesen. Er war aber nach dem Ausschussbe-
schluss derart abgeändert worden, dass die Neu-
formulierung faktisch keinen Fortschritt für die 
Juristinnen brachte. Das Rundschreiben zeigt, 
wie politisch zielgerichtet der Verein arbeite-
te. »Wir richteten darum an sämtliche Fraktio­

nen der Landesversammlung ein Schreiben, in 
dem wir mit ausführlicher Begründung für die 
Rückkehr zum Antrag Friedberg im Plenarbe­
schluß eintraten. Beide sozialistischen Fraktio­
nen, Demokraten u. Zentrum gaben uns dar­
aufhin Gelegenheit zur persönlichen Rückspra­
che.«36 Noch ehe aber der Antrag Friedberg ge-
schäftsordnungsgemäß im Plenum wieder zur 
Verhandlung kam, brachte ein sozialdemokra-
tischer Initiativantrag »Hausschildt, Heilman 
und Genossen« die Sache im Sinne der Juris-
tinnen zur Entscheidung. Der DJV wandte sich 
sofort an den preußischen Justizminister Hugo 
am Zehnhoff (1855-1930) mit der Bitte um 
Aufhebung und Abänderung der allgemeinen 
Verfügung von Mai 1920.37 Mitte Januar 1921 
erließ Zehnhoff tatsächlich eine zweite Verfü-
gung, die Frauen zu beiden juristischen Prüfun-
gen sowie dem Vorbereitungsdienst zuließ, sie 
jedoch von der Ausübung der juristischen Be-
rufe weiterhin ausschloss.38

Die Reichsregierung blieb währenddessen 
untätig, weitere Anfragen und Eingaben des 
DJV und des BDF Anfang 1921 blieben ohne 
Konsequenzen.39 Mittlerweise votierten auch 
der Deutsche Richterbund im März 1921 und 
der Deutsche Anwaltverein noch einmal ge-
gen die Zulassung von Frauen zu den juristi-
schen Berufen.40 Der BDF kommentierte das 
gelassen: »Dieser Beschluß ist ein Glied in der 
Kette zahlreicher vorangegangener Beschlüsse 
männlicher Interessenverbände, als da sind 
Lehrer, Mediziner, Handlungsgehilfen usw. 
Als solcher ist er ebensoviel oder so wenig 
wert wie die anderen.«41 Doch Anfang Mai 
veranlasste der Reichstag schließlich die Vor-
lage eines Gesetzesentwurfs über den Zugang 
von Frauen zu den Ämtern der Rechtspflege an 
die Reichsregierung.42 Der DJV wandte sich im 
Juni mit einem Schreiben an das Reichsjustiz-
ministerium und ergänzend an alle Reichstags-
fraktionen und hatte mit diesen Ausführungen 
einen Gesetzesentwurf mitgesandt.43 Der An-
trag »Müller, Wackwitz und Genossen« vom 
24. Juni 1921 griff schließlich im Plenum des 
Reichstag den Gesetzesvorschlag des DJV mit 
wenigen Ergänzungen auf und forderte eine 
Gleichstellung der Frauen in der Justiz auf-
grund dieser Bestimmungen.44

Im Sommer 1921 kam das Reichsjustiz-
ministerium allerdings der Aufforderung des 
Reichstags nach und brachte einen Gesetzes-
entwurf über die Heranziehung von Frauen 
zum Schöffen- und Geschworenenamt im Ple-
num ein, der aber im Reichsrat scheiterte. Im 
September wandte sich der BDF mit der Bitte 
an den Reichstag, das Gesetz trotz Ablehnung 
des Reichsrats anzunehmen.45 Er versuchte, 
mit einzelnen Abgeordneten und über die Be-
einflussung von Parteien eine 2/3 Mehrheit für 
das Gesetz zu erzielen und wies auch die BDF-
Landes- und Provinzialverbände an, auf eine 
Änderung der Ergebnisse im Reichsrat hinzu-
arbeiten und dort ebenfalls die Abgeordneten 
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Antrag »Frau Agnes 
und Genossinnen«, 

2.12.1920

zu beeinflussen und vor allem die weiblichen 
Landtagsabgeordneten zum Einschreiten zu 
veranlassen.46 Im Badischen Landtag hatten die 
Abgeordneten Schloß und Genossen das BDF-
Gesuch direkt zum Anlass genommen, eine 
Anfrage dahingehend bei der Reichsregierung 
zu zustellen.47 Um Frauen für diese neue Auf-
gabe zu schulen, publizierte der BDF 1922 ein 
von der Juristin Margarete Berent verfasstes 
Flugblatt. Im Plenum des Reichtages wurde das 
Gesetz Anfang Januar 1922 erneut debattiert. 
Reichsjustizminister Gustav Radbruch (1878-
1949) meinte, ein entsprechendes Gesetz trage 
dazu bei, dass »mehr und mehr an die Stelle 
eines reinen Männerrechts ein Menschenrecht 
treten wird«.48 Die Frage der Teilhabe der 
Frauen an dem Recht, die juristischen Ämter 
und Berufe auszuüben, wurde zunehmend als 
Frage der staatsbürgerlichen Rechte, sogar als 
ein Menschenrecht formuliert.49 Mit einer kla-
ren sprachlichen Einordnung in diese recht
lichen Formen gewann die Sache der Frauen 
und Juristinnen in der Debatte noch einmal an 
Gewicht. Nachdem sich der Reichsrat erneut 
mit dem Entwurf befasst und ihn positiv bewer-

tet hatte, wurde er verabschiedet und erlangte 
am 25. April 1922 Gesetzeskraft.50

In der sogenannten Frage der Berufsjuristin-
nen waren die Bedenken gegen eine Zulassung 
weitaus größer: hier erwarteten die Gegner ei-
nen Zusammenbruch der Rechtspflege mit dem 
Einsatz von Frauen insbesondere als Richterin-
nen, ein Experiment, das sich der Staat nicht 
leisten könne. Gerade in Bayern war die Situa-
tion besonders dringlich, denn Bayern verhielt 
sich angesichts der wartenden Rechtskandida-
tin Maria Otto (1892-1977), die schon ihren 
Referendariatsdienst absolviert hatte, beson-
ders abweisend. Der Hauptverband der baye-
rischen Frauenvereine intervenierte sowohl bei 
der bayerischen als bei der Reichsregierung.51 
Mit dem Wechsel des Reichsjustizministeri-
ums zu Gustav Radbruch, der schon lange als 
SPD-Abgeordneter für die Öffnung der Berufe 
für Frauen plädiert hatte, wurden auch in der 
Frage der Juristinnen Klarheit geschaffen. Er 
legte im Februar 1922 dem Reichsrat einen Ent-
wurf über ein Gesetz zur Zulassung von Frauen 
zu den juristischen Berufen vor. Der Entwurf 
betonte, dass eine unterschiedslose Zulassung 
von Frauen nicht zwingend bedeuten müsse, 
dass die Frau zu allem gleichermaßen geeignet 
sei. Vielmehr sollte gerade die Andersartigkeit 
der Frau, die »eigentümlich weibliche Eignung 
der Rechtspflege nutzbar gemacht werden«, 
da der Art.  109 WRV schließlich nur gleich-
berechtigte, nicht gleichartige Betätigung ver-
lange.52 Im April brachte er den Entwurf im 
Reichstag ein, er wurde ohne Debatte an den 
Rechtsausschuss überwiesen, wo er im Juni ge-
meinsam mit dem Antrag Müller und Genossen 
zur Sprache kam. Nachdem die Debatte über 
Frauen in der Rechtspflege im Wesentlichen 
bereits in den Debatten zum Gesetz über die 
Zulassung zum Schöffenamt geführt worden 
war und die Meinung der Mehrheitsparteien 
feststand, empfahl der Rechtsausschuss dem 
Reichstag, das Gesetz anzunehmen. Auch im 
Plenum wurde er unter der Berichtserstattung 
der sozialdemokratischen Abgeordneten Mat-
hilde Wurm (1874-1935) ohne größere Debat-
te am 7. Juli 1922 angenommen. Er ging unter 
weiterem Protest Bayerns durch den Reichsrat 
und erlangte am 11.  Juli 1922 Gesetzeskraft. 
So wurde die Referendarin Maria Otto im De-
zember 1922 die erste deutsche zugelassene 
Rechtsanwältin.

Damit war die Benachteiligung von Frau-
en in den juristischen Berufen noch nicht end-
gültig beseitigt, denn der Haken an dem Gesetz 
war: wenn Frauen nach Reichsrecht zu den Ex-
amen zugelassen werden mussten, verhinderte 
das nicht, dass nicht jedes Land seine eigenen 
Maßstäbe für die Ernennung zum Richteramt 
definieren konnte. Denn diese erfolgte aus-
schließlich nach Maßgabe der Länder und so 
gab es auch nur in Preußen und Sachsen Rich-
terinnen in größerer Anzahl. Der Einsatz der 
Frauen in der Justiz erfolgte anfangs überwie-
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gend in den für Frauen als geeignet geltenden 
Bereichen des Familien- und Jugendrechts. Mit 
dem Gerichtsverteilungsplan wurden Frauen 
aber bald überall eingesetzt. Angesichts ihrer 
kurzen Tätigkeit in der Justiz waren sie bis 
1933 jedoch nur auf den untersten Ebenen tä-
tig. Als Anwältinnen machten sich viele Frauen 
schnell einen Namen, anfangs oft auch spezia-
lisiert auf das Familienrecht, aber zunehmend 
auch in weiteren Rechtsgebieten.53 

1933 wurden alle Richterinnen und Asses-
sorinnen sowie alle Rechtsanwältinnen jüdi-
scher Herkunft entlassen. 1935 und 1936 erfolg-
te aufgrund Hitlers Wunsch eine Zulassungsbe-
schränkung in juristischen Berufen auch für alle 
anderen Frauen. Anwältinnen, die bereits tätig 
waren, konnten ihren Beruf weiterhin ausüben. 
Richterinnen, die Lebensstellen hatten, wurde 
in publikumsferne Bereiche versetzt, aber nicht 
entlassen. Neuzugänge gab es aber weder in der 
Justiz noch in der Anwaltschaft.54 So fand die 
kurze Berufs- und Lebensgeschichte vieler Ju-
ristinnen ein jähes Ende, für alle bedeutete es 
einen Knick in der Berufslaufbahn, für viele das 
Exil und für manche den Tod.

Schlussbemerkung

War der Alltag des Stimmrechts nun grau? Das 
Wahlrecht und die Weimarer Verfassung hat-
ten die Hoffnung erweckt, dass eine Gleich-
stellung der Frauen in dieser ersten deutschen 
Demokratie möglich sein könnte. Nimmt man 
aber, sofern das aufgrund bisheriger Forschun-
gen möglich ist, das volle Bild in den Fokus, 
sieht man schnell, dass die Gleichheitsverspre-
chungen der Verfassung nur zum Teil und un-
zureichend umgesetzt worden sind. Tatsäch-
lich scheint die Zulassung von Frauen zu den 
juristischen Berufen sowie als Geschworene 
und Schöffinnen eine der wenigen Erfolge der 
Frauenbewegung gewesen zu sein. In vielen an-
deren Gebieten fielen die Vorgaben der Verfas-
sung und die Realität der Umsetzung weiterhin 
weit auseinander. Zu denken ist hier zum Bei-
spiel an die Bemühungen um eine Eherechts-
reform, an die Nationalität verheirateter Frau-
en, um eine Strafrechtsreform, um die Doppel-
verdienerkampagne, gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit, um nur einige andere Schauplätze des 
Kampfes um gleiche Rechte für Frauen in der 
Weimarer Republik zu nennen. Dass diese viel-
fältigen Bemühungen im Gegensatz zu der Zu-
lassung von Frauen zu den juristischen Berufen 
oft scheiterten, lässt jedoch nicht den Schluss 
zu, dass diese Frauen ihre »kämpferischen Po­
sitionen« aufgegeben haben, wie die Historike-
rin Angelika Schaser es formulierte.55

Im Gegenteil wurde bisher oft behauptet, 
dass der BDF und die Frauenbewegung in der 
Weimarer Zeit seine Rechte nicht genügend 
eingeklagt habe.56 Im Kampf der Zulassung der 
Juristinnen zu den Berufen wird allerdings bei-
spielhaft deutlich, wie professionell und effek-
tiv die Frauenbewegung ihre neuen politischen 

Möglichkeiten gemeinsam mit den ›alten‹ be-
kannten Petitionen und Eingaben nutzte, um 
ihre Anliegen einzubringen und durchzuset-
zen. Er zeigt den Einfluss und den Erfolg der 
Frauenbewegung in einer konzertierten Zusam-
menarbeit von DJV, BDF und den Frauenor-
ganisationen der Länder und Provinzen, denen 
es gelungen war, ausreichend Druck auf Par-
lament und Regierung auszuüben, um die Öff-
nung der juristischen Berufe und der Ämter der 
Rechtspflege für Frauen gegen den Widerstand 
der juristischen Berufsorganisationen und der 
Regierungen durchzusetzen. An den Formu-
lierungen von Anträgen, Eingaben und Reden 
in den Parlamenten wird deutlich, dass der 
DJV (gemeinsam mit dem BDF) alle Anfragen 
und Redebeiträge sorgfältig orchestriert hatte. 
Auch in anderen Arbeitsfeldern wie die Re-
form des Familienrechts lässt sich eine ähnli-
che Arbeitsmethode beobachten. Hilfe und Un-
terstützung in ihrem Anliegen erhielten sie vor 
allem von der DDP und der SPD, die die Ge-
setzesanträge der Frauenbewegung meist wort-
gleich mit den vorgeschlagenen Formulierun-
gen in den Reichstag einbrachten. Oft waren es 
auch die weiblichen Abgeordneten der linken 
Parteien sowie der DDP, die die Anliegen der 
Frauenbewegung innerhalb der eigenen Partei-
en überzeugend vertraten. Marie-Elisabeth Lü-
ders war innerhalb der DDP eine unermüdliche 
Kämpferin für alle Bemühungen um gleiche 
›citizenship‹-Rechte von Frauen.

Warum waren nun aber die Bemühungen 
der Frauenbewegung um die Zulassung von 
Frauen zu den juristischen Berufen und Äm-
tern erfolgreich, und warum scheiterten die 
meisten anderen Kämpfe? Gerade in Fragen, 
die in irgendeiner Form das Konzept der Fa-
milie betrafen wie die Familienrechtsreform, 
die Reform des Staatsangehörigenrechts der 
verheirateten Frau, der Zölibatsklausel oder 
der Abtreibung wogen die ideologischen Un-
terschiede innerhalb der verschiedenen Orga-
nisationen der Frauenbewegung, insbesondere 
der konfessionellen Verbände sowie der Haus-
frauenverbände, stärker, als der Wille, zuguns-
ten gleicher Rechte für Frauen eine Einigung 
finden zu können. Dieser Aushandlungspro-
zess innerhalb des BDF, der gewissermaßen 
als Parlament der Frauenbewegung fungierte, 
spiegelte sich noch dramatischer als im BDF 
in den entsprechenden Debatten im Reichstag 
wider. Denn hier fehlte den konservativen Par-
teien insgesamt der Impetus, die Stellung der 
Frau zu verbessern, die von den Frauenverbän-
den jeglicher politischer und weltanschaulicher 
Couleur prinzipiell geteilt wurden. In der Frage 
der Zulassung der Frauen zu den juristischen 
Berufen und Ämtern war die Frage der Familie 
nur ganz am Rande berührt, hier konnte des-
halb innerhalb der Frauenbewegung von rechts 
nach links ein Konsens erzielt werden, der sich 
in dem seltenen interfraktionellen Zusammen-
arbeiten aller Frauen im Parlament äußerte. Die 

»Das Bedürfnis nach 

weiblichen Rechtsan-

wälten ist ebenso wie 

das Bedürfnis nach 

weiblichen Ärzten in 

vielen Fragen für eine 

Menge von Frauen 

sicher vorhanden. Wer 

in der Rechtsschutzstel-

lenarbeit für Frauen 

gestanden hat, weiß, 

dass so und so oft 

Frauen, denen man 

sagte: ›sie müssen diese 

Dinge, die sie soeben 

zur Begründung des 

Armengesetzes vorge-

bracht haben, nachher 

ihrem Rechtsanwalt 

darlegen‹, erklärten: 

›das kann ich nicht, ich 

kann einem Mann das 

nicht so erzählen.‹«

Margarete 

Berent, 1927 
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Gegner der Zulassung von Frauen befanden 
sich in diesem Fall innerhalb der juristischen 
Professionen, den Regierungen und Bürokrati-
en, die aber dem gemeinsamen Druck der Vor-
gaben der Verfassung, der Frauenbewegung 
und der linken Parteien in diesem Fall nachge-
ben mussten, so dramatisch diese Frage auch 
von den Zulassungsgegnern empfunden wurde. 

Die Grenze dieser Reformbemühungen war 
also, wie betont, schnell erreicht, wenn Re-
formen sich auf den Bereich der Familie und 
den Frauen- und Männerbildern bezogen. Hier 
waren die Widerstände der Gesellschaft und 
auch der konservativen Frauenverbände ge-
gen Reformvorhaben zu groß für eine schnelle 
Reform. So blieben Wahlrecht und die Ver-
fassung ein viel versprechender Beginn für 
gleiche ›citizenship‹-Rechte für Frauen, aber 
anhand der ständigen, zähen und zumeist er-
folglosen Aushandlungsprozesse um jede Kon-
kretisierung dieser Rechte zeigte sich schnell, 
dass gleiche Rechte für Frauen in der Weima-
rer Republik mehr ein Vorhaben als eine Rea-
lität blieben. Immerhin war aber die gesamte 
Weimarer Zeit, insbesondere die Anfangsjahre, 
von den Debatten um diese Fragen getragen. 
Die Bemühungen um die Gleichberechtigung 
der Frau waren Teil des mit einem schweren 
Erbe belasteten Demokratisierungsprozess, in 
dem ein neues Gesellschaftsbild ausgehandelt 
wurde. Die Tatsache, dass diese Debatten über-
haupt Raum fanden, spricht trotz aller Man-
kos bei der Umsetzung dafür, dass die Wei-
marer Republik einen demokratischen Raum 
bot, auch in der Auseinandersetzung um Ge-
schlechtergleichheit. Demokratien sind eben 
nicht nur deshalb Demokratien, weil man sie 
dazu erklärt, sondern weil gleiche Rechte für 
alle StaatsbürgerInnen ständig neu und fair 
ausgehandelt werden müssen. 
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juristischen Staatsprüfungen, in: Deutscher Ju-

»Die Frage, ob den 

Frauen der Zugang zu 

den Justizämtern zu er-

öffnen sei, ist durch die 

Reichsverfassung bereits 

entschieden. Wenn die 

Reichsverfassung in 

Art. 109 sagt: Männer 

und Frauen haben 

grundsätzlich diesel-

ben staatsbürgerlichen 

Rechte und Pflichten, 

dann kann man es nicht 

mit ihr vereinbar halten, 

daß die Frauen in der 

Justiz grundsätzlich 

nicht dieselben Rechte 

und Pflichten wie die 

Männer haben.«

Gustav Radbruch, 

1921



99Ariadne 2018 Heft 73-74

ristinnenbund: Juristinnen in Deutschland. Eine 
Dokumentation (1900 bis 1984), München 1984, 
Anhang, Nr. 1, S. 129-130, hier S. 129.

23	 In Bayern, Österreichische Illustrierte Zeitung, 
21.4.1907, S. 23; siehe ausführlicher dazu Mari-
on Röwekamp: Die ersten deutschen Juristinnen, 
S. 243-266.

24	 Margarete Meseritz: Die Staatsbürgerin. Was 
bringt die Verfassung den Frauen?, in: Welt 
Echo, 11.9.1919, o. S. 

25	 Adolf Friedländer / Max Friedländer: Kommen
tar zur Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 
1878, 2. Aufl. München/Berlin/Leipzig 1920, 
§1 Rn.  12; Gerhard Anschütz: Die Verfassung 
des deutschen Reiches vom 11.  August 1919: 
ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis, 
10. Aufl. 1929, Anm. 3 zu Art. 109, S. 467.

26	 DJV, Vorsitz. M. Edelheim-Meseritz an RJM, 
14.11.1919, BA Berlin R 3001 4180, Bl. 198.

27	 Niederschrift über die Sitzung im RJM, 27./ 
28.11.1919,BA Berlin R 300 14180, Bl. 212.

28	 Auszugsweise Abschrift der Sitzung vom 25/ 
26.9.1920, 15.10.1920, BA Berlin R 3001 4180, 
S. 270. Vgl. auch Deutscher Richterbund, Vor-
standssitzung in Naumburg. Zur Frage der Zulas-
sung der Frauen zum Richteramt, zur Staats- und 
Rechtsanwaltschaft, in: Deutsche Richterzeitung 
(DRiZ), 12. Jg., 1920, S. 257-260; Verhandlun-
gen der 14. Versammlung des Deutschen An-
waltvereins vom 28.1.1922, Juristische Wochen-
schrift (JW), 51. Jg., 1922, Bd. I, S. 1241-1268.

29	 Verhandlungen des Reichstags, Bd. 347, 57. Sit-
zung am 26.1.1921, S. 2134 (Fettdruck im Ori-
ginal).

30	 Eingabe 12.1.1920, DJV an die deutsche Natio
nalversammlung, Margarete Berent Collection, 
Folder 2, Leo Baeck Institute (LBI) NYC, S. 23.

31	 Dass der Katholische Frauenbund mit von der 
Partie war, war immerhin einer österreichischen 
Tageszeitung eine Notiz wert, vgl. Der Katholi-
sche Frauenbund Deutschlands für die Juristin-
nen, in: Wiener Neueste Nachrichten, 17.5.1920, 
S. 5.

32	 Antrag Frau Agnes und Genossinnen, 2.12.1920, 
Nr. 1035, Verhandlungen Reichstag Bd. 365, 
Drucksache 1035, Reichstag I. Wahlperio-
de 1920, Berlin 1924, S. 705; Die Zulassung 
der Frauen zu den juristischen Prüfungen und 
zum Vorbereitungsdienst, in: Die Frau, 27.  Jg. 
1919/20, S. 349; Max Hachenburg: Interfraktio
neller Antrag der weiblichen Reichstagsabge-
ordneten auf Zulassung von Frauen zu den juris-
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39	 DJV, M. Berent als Vorsitzende, 17.4.1921, an 
RJM, Bundesarchiv (BA) Berlin, R 3001 4181, 
Bl. 73f. ; BDF Eingabe, 17.4.1921, an den deut-
schen Reichstag, BA Berlin, R 3001 4181, Bl. 
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ristischen Staatsprüfungen, Leipzig, März 1919, 
in: Deutscher Juristinnenbund: Juristinnen in 
Deutschland. Eine Dokumentation (1900-1984), 
München 1984, Anhang, Nr.  1, S. 129-130, hier 
S. 129.

Auguste Schmidt: Juristinnen, in: Frauenberuf – 
Blätter für Fragen der weiblichen Erziehung, 
Ausbildung, Berufs- und Hilfstätigkeit 3, 22. Jg., 
1900, S. 125-126.

Margarete Berent: Die Frau in der Rechtspflege, Re-
ferat gehalten auf der Generalversammlung des 
BDF 1927, Margarete Berent Collection, LBI, 
NYC, Folder 2, S. 67-109, hier S. 73 bzw. S. 7 
des Vortrags.

Redebeitrag des Abgeordneten Gustav Radbruch: 
Verhandlungen des Reichstags, 56. Sitzung, 
15.1.1921, Bd. 347, 1920, S. 2111.

Bildnachweise
Seite 91: (links) RA Naatz, Naatz-Album.
	 (Mitte) Helene-Lange-Archiv im Landesarchiv 

Berlin, Rep. 235-FS Nr. 118.
	 (rechts) Bilder vom Internationalen Frauen-

Kongress 1904, Berlin Juni 1904, S. 34, AddF, 
A-F1/00117.

Seite 93: Flugblatt des Bundes Deutscher Frauen-
vereine: Deutsche Frauen, warum habt Ihr einen 
Anspruch auf weibliche Juristen?, AddF, NL-K-
08; 28-2/3.

Seite 94: Unsere Zeit in 77 Frauenbildnissen, o. O., 
o. J., [S. 24], Fotografin: Erna Lendvai-Dircksen, 
AddF, A-D1/00244.

Seite 96: Antrag Frau Agnes und Genossinnen, 
2.12.1920, Nr. 1035, Verhandlungen Reichstag 
Bd. 365, Drucksache 1035, Reichstag I. Wahlpe-
riode 1920, Berlin 1924, S. 705.


